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Abschnitt 11 

Landeshochschulrat 

§ 75 
Organisation und Aufgaben 

(1) Der Landeshochschulrat unterstützt die staatlichen Hochschu-
len bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und bei der Zusam-
menarbeit mit der Landesregierung und stellt seine Beratung 
auch den staatlich anerkannten Hochschulen sowie den Hoch-
schulen des Landes im Sinne von § 1 Abs. 2 zur Verfügung. 

(2) Der Landeshochschulrat 

1. berät die Präsidenten und die in den Grundordnungen be-
stimmten Organe der Hochschulen in grundsätzlichen An-
gelegenheiten, 

2. wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der 
Hochschulen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Struk-
turentwicklung der Hochschulen mit, 

3. berät die Landesregierung in strategischen Fragen der Lan-
deshochschulplanung und 

4. schlägt im Benehmen mit den zuständigen Organen der 
Hochschulen Kandidaten zur Wahl von Präsidenten vor. 

(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Landeshochschul-
rat ein umfassendes Informationsrecht gegenüber den Präsiden-
ten und den weiteren Organen der Hochschulen. Er hat keinen 
Anspruch auf Einsichtnahme in Personalakten. 

(4) Der Landeshochschulrat setzt die Schwerpunkte seiner Be-
fassung mit Struktur und Entwicklung des brandenburgischen 
Hochschulsystems selbst. Das zuständige Mitglied der Landes-
regierung kann dem Landeshochschulrat vorschlagen, seine Tä-
tigkeit auf bestimmte strategische Planungen und Fragen oder 
abgegrenzte Einzelthemen auszurichten. 

(5) Der Landeshochschulrat berichtet der Landesregierung re-
gelmäßig über seine Tätigkeit. Er erörtert mindestens einmal im 
Jahr mit dem zuständigen Mitglied der Landesregierung die 
Hochschulentwicklung und Zielsetzungen für die weitere Ent-
wicklung. 

(6) Der Ministerpräsident bestimmt auf Vorschlag des für die 
Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nach 
Anhörung der Hochschulen und im Benehmen mit dem zustän-
digen Ausschuss des Landtages die Mitglieder des Landeshoch-
schulrats. Dem Landeshochschulrat sollen in der Regel zwölf, 
mindestens aber sechs Personen angehören, von denen mindes-
tens ein Drittel weiblich sein soll. Ihre Amtszeit beträgt vier 
Jahre. 

(7) Den Mitgliedern des Landeshochschulrats werden Reisekos-
ten erstattet. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 
Landesregierung trifft im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Mitglied der Landesregierung eine diesbezügliche 
Regelung. 

Abschnitt 12 

Studentenwerke 

§ 76 
Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben 

(1) Studentenwerke sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Ihre Organe sind 
der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Jedes Studenten-
werk gibt sich eine Satzung und eine Beitragsordnung. Diese 
bedürfen der Genehmigung des für die Hochschulen zuständi-
gen Mitglieds der Landesregierung. 

(2) Studentenwerke haben die Aufgabe, für die Studierenden 
Dienstleistungen auf sozialem, wirtschaftlichem, gesundheitli-
chem und kulturellem Gebiet zu erbringen. Sie erfüllen diese 
Aufgaben insbesondere durch 

1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungsein-
richtungen und von Einrichtungen für das studentische Woh-
nen, 

2. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstel-
lung einer Freizeitunfallversicherung, soweit nicht andere 
Vorschriften bestehen, und 

3. die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes, soweit ihnen diese Aufgabe übertragen ist, die Gewäh-
rung von Beihilfen und Darlehen sowie weitere Maßnah-
men der Studienförderung. 

Studentenwerke können Einrichtungen der Kinderbetreuung 
unterhalten sowie Räume und Anlagen zur Förderung kulturel-
ler und sportlicher Interessen der Studierenden bereitstellen, 
soweit dies nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit widerspricht. 

(3) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landta-
ges Studentenwerke zu bilden, ihre Zuständigkeit festzule-
gen und aufzulösen, 

2. weitere Einzelheiten zur Organisation von Studentenwerken 
festzulegen, 

3. Studentenwerken weitere Aufgaben zu übertragen und 

4. im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mit-
glied der Landesregierung Regelungen über die Grundsät-
ze der Finanzierung und Wirtschaftsführung von Studen-
tenwerken zu treffen. 

§ 77 
Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des 
Studentenwerkes von grundsätzlicher Bedeutung, soweit durch 
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dieses Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmt ist. 
Ihm obliegen insbesondere 

1. die Aufstellung von Grundsätzen über die Tätigkeit des 
Studentenwerkes und die Entwicklung seiner Einrichtun-
gen, 

2. der Erlass der Satzung und der Beitragsordnung sowie die 
Festsetzung der Beitragshöhe, 

3. der Erlass der Ordnungen über die Nutzung der vom Stu-
dentenwerk betriebenen Einrichtungen, 

4. die Wahl des Geschäftsführers sowie seine Bestellung und 
Abberufung nach Zustimmung der für die Hochschulen zu-
ständigen obersten Landesbehörde, 

5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplanentwurf so-
wie die Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes, 

6. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie die Entlastung des Geschäftsführers und 

7. die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belas-
tung von Grundstücken und Grundstücksrechten, zur Auf-
nahme von Darlehen und zur Übernahme von Bürgschaf-
ten, soweit es sich nicht um laufende Geschäfte handelt; im 
Anwendungsbereich der §§ 64 und 65 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es insoweit auch der Zustimmung der 
für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. 

§ 78 
Geschäftsführer 

(1) Der Geschäftsführer leitet das Studentenwerk und führt des-
sen Geschäfte in eigener Zuständigkeit, soweit der Verwaltungs-
rat nicht zuständig ist. Er vertritt das Studentenwerk nach außen. 

(2) Die Bestellung des Geschäftsführers kann auf Zeit erfolgen. 
Die Amtszeit beträgt in diesem Fall sechs Jahre. Eine erneute 
Bestellung ist zulässig. 

(3) Der Geschäftsführer ist dem Verwaltungsrat verantwortlich. 
Er bereitet dessen Beschlüsse vor und sorgt für ihre Ausfüh-
rung. Er hat dem Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen. 

(4) Der Geschäftsführer hat Beschlüsse des Verwaltungsrats, 
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit verletzen, zu beanstanden. Die Beanstan-
dung hat aufschiebende Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, unter-
richtet der Geschäftsführer die für die Hochschulen zuständige 
oberste Landesbehörde. 

§ 79 
Finanzierung, Wirtschaftsführung und  

Rechnungswesen 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen jedem Studentenwerk 
folgende Einnahmen zur Verfügung: 

1. Einnahmen aus Verpflegungsbetrieben, Wohnheimen und 
sonstigen Dienstleistungen, 

2. staatliche Zuweisungen nach Maßgabe des Haushalts des 
Landes, 

3. Beiträge der Studierenden und 

4. Zuwendungen Dritter. 

(2) Den Studentenwerken werden die erforderlichen Kosten für 
die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes er-
stattet. 

(3) Die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 3 werden durch ein Studen-
tenwerk aufgrund der Beitragsordnung von den Studierenden 
erhoben. Die Beiträge sind vor der Immatrikulation oder der 
Rückmeldung der Studierenden fällig, werden von der Hoch-
schule gebührenfrei eingezogen und an das zuständige Studen-
tenwerk überwiesen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach 
dem für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Studentenwer-
kes erforderlichen Aufwand. 

(4) Die §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 110 der Landeshaushalts-
ordnung finden mit Ausnahmen der §§ 7, 18 Abs. 2, 55, 64 
und 65 keine Anwendung. 

§ 80 
Aufsicht 

Studentenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht des für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung. Soweit sie 
Angelegenheiten nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 und § 76 Abs. 3 Nr. 3 
wahrnehmen, unterstehen sie auch seiner Fachaufsicht. 

Abschnitt 13 

Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien 

§ 81 
Anerkennung 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht Hochschulen 
des Landes gemäß § 2 Abs. 1 sind, können eine staatliche An-
erkennung als Hochschule erhalten. Sie bedürfen der staat-
lichen Anerkennung, wenn sie die Bezeichnung Universität, 
Hochschule, Fachhochschule, Kunsthochschule oder eine ent-
sprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führen 
oder in vergleichbarer Weise verwenden sollen. Die staatliche 
Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zu-
schüsse. 

(2) Voraussetzungen der Anerkennung sind, dass 

1. die Hochschule Aufgaben nach § 3 wahrnimmt, 

2. das Studium an den in § 16 Abs. 1 genannten Zielen ausge-
richtet ist, 


